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Arbeitsrecht -

Krankheitspflichten
Verletzung der Pflicht

zur  Anzeige der
Arbeitsunfähigkeit.

Im vorliegenden Fall war der Klägerbei dem beklagten Land seit 1988 alsJustizhelfer beschäftigt. Er war al-koholabhängig und unterzog sich einJahr lang mehreren stationären The-rapien. Zwischendurch war er immermal wieder für kurze Zeiträume nichtkrankgeschrieben. Trotz mehrfacherAbmahnung weigerte er sich hartnä-ckig, seiner Pflicht nachzukommen,dem Arbeitgeber ...
mehr auf Seite 2

Immobilienrecht -
Bürgschaft
Sicherheiten

vertraglich regeln.
Private Bauherren haben das Rechtauf eine Bürgschaft beziehungswei-se eine Sicherheitsleistung. Schlies-sen sie einen Werkvertrag über einenBau / Umbau eines Hauses oder ei-ner Eigentumswohnung mit Zah-lungsplan ab, muss der Bauunter-nehmer ihnen eine Sicherheitsleistungin Höhe von fünf Prozent der Auf-tragssumme oder eine Bürgschafteinräumen. Darauf weist die Arbeits-gemeinschaft für Bau- und Immobi-lienrecht (ARGE Baurecht) ...
mehr auf Seite 3

Medizinrecht -
Patientenaufklärung

Medizinisch gleichermaßen
indizierte Alternativen

Kommen zur zahnärztlichen Versor-gung von Zahnlücken mehrere Al-ternativen des Zahnersatzes in Be-tracht, so hat der Zahnarzt den Pati-enten darauf hinzuweisen. Dabeigeht es insbesondere um unterschied-liche Beanspruchungen des Patien-ten durch die Behandlung. Ist etwaeine Neuversorgung des Oberkiefersgegenüber einer bloßen Teilerneue-rung überhaupt notwendig, bestehenregelmäßig verschiedene Optionen.Der Zahnarzt hat die bestehendenAlternativen mit dem Patienten auchdann zu erörtern, ...
mehr auf Seite 4
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In der Rechsprechung wird demGeschäftsleiter ein gewisses Ermes-sen zugesprochen. Zunächst wirdvom Aktiengesetz und auch von derRechtsprechung verlangt, dass dieGrundlage des Handelns eines Ge-schäftsleiters eine unternehmerischeEntscheidung ist. Diese Entschei-dung darf nicht im Nachhinein be-wertet werden, weil auch den obers-ten Richtern durchaus bekannt ist,dass �man hinterher immer schlauerist�. Die unternehmerische Ent-scheidung ist vielmehr aus Sicht ei-nes vernünftigen Unternehmers vorEingehung des Geschäfts zu bewer-ten.
Ermessensspielraum

Als zweite wesentliche Vorausset-zung des Geschäftsleiterermessenswird eine sorgfältige Entscheidungs-vorbereitung verlangt. Mit einerEntscheidung aus dem Jahr 2008 hatsich der Bundesgerichtshof (BGH)hiermit auseinander gesetzt. Hierbeiführte er aus: �Eine Haftungsprivi-legierung eines Geschäftsführers ei-ner GmbH im Rahmen des ihm zu-stehenden Ermessens setzt voraus,dass das unternehmerische Ermes-sen auf einer sorgfältigen Ermittlungder Entscheidungsgrundlagen be-ruht. Hierfür erforderlich ist, dasser in der konkreten Entscheidungs-situation alle verfügbaren Informa-tionsquellen tatsächlicher und recht-licher Art ausschöpft und auf dieserGrundlage die Vor- und Nachteile derbestehenden Handlungsoptionensorgfältig abschätzt und den erkenn-baren Risiken Rechnung trägt.�
Die Forderung des BGH, alle ver-fügbaren Informationsquellen tat-sächlicher und rechtlicher Art aus-zuschöpfen dürfte die Voraussetzun-gen nach § 93 Absatz 1 Satz 2 Ak-tiengesetz jedoch überspannen. Denndort ist lediglich von einer angemes-senen Information die Rede. Ein Vor-standsmitglied muss auch lediglichvernünftigerweise annehmen dürfen,auf Grundlage angemessener Infor-mationen zu handeln.
Wann dürfen Geschäftsleiter auf In-formationen Dritter vertrauen? Inheutiger Zeit werden einem Ge-

schäftsführer beziehungsweise ei-nem Vorstand komplexe Führungs-aufgaben gestellt. In Folge dessenmüssen sie zur Durchführung ihrerAufgaben Gutachten, Berichte undanderweitige Auskünfte von Dritteneinholen.
Sachkunde

Im Jahr 2007 hatte der BGH zu ent-scheiden, inwiefern Geschäftsleiterauf Informationen Dritter als Grund-lage ihrer Entscheidung vertrauendürfen. In dem damaligen Fall lehn-te der BGH eine Schadensersatz-pflicht des Vorstandmitglieds mitfolgender Kernaussage ab: �Ein or-ganschaftlicher Vertreter einer Ge-sellschaft verletzt seine Insolvenz-antragspflicht nicht schuldhaft,wenn er bei fehlender Sachkunde zurKlärung des Bestehens der Insol-venzreife der Gesellschaft den Rateines unabhängigen, fachlich quali-fizierten Berufsträgers einholt, die-sen über sämtliche für die Beurtei-lung erheblichen Umstände ord-nungsgemäß informiert und nach ei-gener Plausibilitätskontrolle der ihmdaraufhin erteilten Antwort dem Ratfolgt und von der Stellung des Insol-venzantrages absieht.�
Dieser Leitsatz kann zu einem Ver-trauensgrundsatz im Kapitalgesell-schaftsrecht verallgemeinert werden.Rechtsvergleichende Vorbilder hier-für finden sich im neuseeländischen,us-amerikanischen und australischenKorporationsrecht. Auskünfte einesSachverständigen, die nur eine �Fei-genblattfunktion� erfüllen sollen,können die Geschäftsleiter aber nichtentlasten.
Der BGH wurde im Jahre 2008 auchmit der Frage konfrontiert, ob einGeschäftsleiter haftet wenn er sichalternativ rechtmäßig verhalten hat-te. In dem dort zu entscheidendenFall hatte sich der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH eigen-mächtig ein 14. Monatsgehalt aus-gezahlt, ohne dass die Gesellschaf-terversammlung zuvor einer Ge-haltserhöhung zugestimmt hatte.Dabei konstatierten die Bundesrich-ter, dass ein Verstoß gegen die in-nergesellschaftlichen Kompetenz-ordnungen allein noch nicht zu ei-nem Schadensersatz führe. Nach all-gemeinen Grundsätzen obliegt demGeschäftsleiter allerdings die volle

Beweislast dafür, dass der entstan-dene Schaden auch bei Beachtung dergesellschaftsinternen Kompetenz-ordnung entstanden wäre.
Verjährung

Abschließend sollte Kenntnis überdie Verjährung der Schadensersatz-ansprüche bestehen. Für den Ge-schäftsführer einer GmbH verjährenAnsprüche gegen diesen genauso wiefür das Vorstandsmitglied einer Ak-tiengesellschaft in fünf Jahren. Ineiner Entscheidung aus dem Jahr2008 hat der BGH hierzu klarge-stellt, dass die Verjährung mit Be-ginn des Anspruchs entsteht. DerEintritt des Schadens muss demGrunde nach bekannt sein. Eskommt dabei nicht darauf an, ob derSchaden schon der Höhe nach fest-stellbar ist. Ebenso wenig kommt esauf die Kenntnis der Gesellschafteroder Gesellschaft an, selbst dann,wenn der Geschäftsleiter die an-spruchsbegründenden Tatsachenverheimlicht.
Im Ergebnis ist festzustellen, dassnicht nur durch die Änderung derGesetzgebung sondern bereits durchdie aktuelle Rechtsprechung in denGeschäftsführungs- und Vorstands-etagen ein noch eisigerer Wind weht.Geschäftsleiter haben noch mehr alsbislang strikt darauf zu achten, dasssie ihre jeweilige Handlung auchexakt dokumentieren. Häufig endenGeschäftsführer- beziehungsweiseVorstandsverhältnisse aufgrund in-terner Unstimmigkeiten auf persön-licher Ebene. Nicht selten wird dannseitens der Gesellschaft versucht,daraus einen Schadensersatzprozessgegen den vormaligen Geschäftslei-ter zu führen.
Ebenso häufig bemerken die Kon-trollorgane der Gesellschaft, dass einGeschäftsleiter die Unternehmungaufgrund von Pflichtverletzungen ingrößte wirtschaftliche Schwierigkei-ten geführt hat. Welche Partei auchimmer ihre Rechte prüfen und mög-lichst erfolgreich durchsetzen lassenwill, sollte hierbei fachkundigenRechtsrat einholen und sich von ei-nem im Bereich des Gesellschafts-rechts fachkundigen Rechtsanwaltbetreuen lassen.
Autor: RA Dr. Eberhard Frohnecke,Osnabrück

Wirtschaftsrecht - Managerhaftung
Welche Möglichkeiten haben Geschäftsleiter sich vor

Pflichtverstößen und Haftungen zu schützen?
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So hat das Landesarbeitsgericht Kölnin seinem Urteil vom 9. Februar2009 entschieden. Das gilt insbe-sondere dann, wenn der Arbeitneh-mer jeweils mehrere Tage unentschul-digt der Arbeit fernbleibt und dadurcheine Einsatzplanung nahezu unmög-lich macht.
Informationspflicht

Im vorliegenden Fall war der Klägerbei dem beklagten Land seit 1988als Justizhelfer beschäftigt. Er waralkoholabhängig und unterzog sichein Jahr lang mehreren stationärenTherapien. Zwischendurch war erimmer mal wieder für kurze Zeit-räume nicht krankgeschrieben. Trotzmehrfacher Abmahnung weigerte ersich hartnäckig, seiner Pflicht nach-zukommen, dem Arbeitgeber seinekrankheitsbedingte Arbeitsunfähig-keit oder deren Verlängerung überlängere Zeit anzuzeigen.
Der Kläger fehlte in mindestens vierFällen mehrere Tage lang, ohne sei-nen Dienstherrn über die Fortdauerseiner Arbeitsunfähigkeit bezie-hungsweise eine erneute Arbeitsun-fähigkeit zu informieren. Der Be-klagte sprach daraufhin jeweils eineAbmahnung aus. Als der Kläger nachder dritten Abmahnung ein weiteresMal unentschuldigt nicht zumDienst erschien, kündigte der Be-klagte das Arbeitsverhältnis fristlos.Der Kläger wehrte sich gegen diefristlose Kündigung.
Seine Kündigungsschutzklage hattejedoch weder vor dem zuständigenArbeitsgericht noch vor dem Lan-desarbeitsgericht Erfolg. Das Lan-desarbeitsgericht Köln hat festge-stellt, dass der Beklagte das Arbeits-verhältnis mit dem Kläger wirksamfristlos gekündigt hat. Ihre Entschei-dung begründeten die Kölner Rich-ter wie folgt:
Der Kläger hat hartnäckig und trotzdreimaliger Abmahnung seine Pflichtaus § 5 Absatz 1 Satz 1 EFZG (Ent-geltfortzahlungsgesetz) verletzt, denBeklagten über seine Arbeitsunfähig-keit beziehungsweise deren Fortdau-er zu informieren. Dies stellt einenwichtigen Grund im Sinn § 626 Ab-

gen zu treffen und die Geltung desRVG auszuschließen. Solche Verein-barungen findet man besonders häu-fig bei Beratungsleistungen, wo einRechtsanwalt den Aufwand der Tä-tigkeit beurteilen und in ein Verhält-nis zu den Gebühren setzen muss.Dabei gilt es zu beachten, dass dievereinbarten Gebühren in einem Kla-geverfahren gesetzlich nicht niedri-ger sein dürfen als die nach demRVG. Ohne Vergütungsvereinbarungkönnen für eine Beratung die orts-üblichen Anwaltskosten verlangtwerden, also zwischen 80 und 190Euro zuzüglich Umsatzsteuer nettopro Stunde.
Streitwerte

Abschließend noch einige typischeStreitwerte im Mietrecht, welche derGebührentabelle des RVG zugrundegelegt werden können: � Anwaltskosten für eine Mietver-     tragskündigung: 12fache monat-     liche Nettokaltmiete (ohne Be-     triebskostenvorauszahlungen); � Anwaltskosten für eine Mieter-     höhung: 12facher Betrag der     Mieterhöhung; � Anwaltskosten für eine Betriebs-    kostenabrechnung: Nachzah-    lungsbetrag oder das (zu erwar-    tende) Guthaben; � Anwaltskosten für einen An-    spruch des Mieters auf Instand-     setzung der Wohnung: Jahresbe-     trag einer angemessenen Minde-     rungsquote;
 � Anwaltskosten für eine Miet-    minderung: Jahresbetrag der    Minderung; bei geringerem Zeit-     raum entsprechend der Dauer der    Minderung.
Sofern Sie eine Rechtsschutzversi-cherung für Mieter beziehungswei-se Vermieter besitzen, wird einRechtsanwalt üblicherweise unmit-telbar mit Ihrer Versicherung abrech-nen, so dass Sie nur die Eigenbeteili-gung leisten müssen. Aber auch inden übrigen Fällen ist die Mandatie-rung eines Anwalts häufig sinnvoll.Er kann Ihnen bereits im Vorfeld hel-fen, Geld zu sparen und teure Feh-ler zu vermeiden.
Autor: RA Sebastian Bansi LL.M. Eur.,Wiesbaden

Viele Menschen haben die Vorstel-lung, eine anwaltliche Vertretung seiteuer und die Anwaltskosten nurschwer erschwinglich. Soweit nichtsanderes zwischen Mandant undRechtsanwalt vereinbart ist, richtensich die Anwaltskosten nach demRechtsanwaltsvergütungsgesetz(RVG).
RVG

Dort werden die Gebührenrahmenfür die verschiedenen Tätigkeitsfel-der dargestellt. Anhand der Gebüh-rentabelle kann nachgesehen werden,welche Geschäftsgebühr bei ver-schiedenen Streitwerten anfällt. Je-der Rechtsanwalt ist - zumindest inden meisten Fällen - schon im Vor-feld in der Lage, seinem Mandantendie entstehenden Gebühren zu er-läutern und ihm mitzuteilen, welcheAnwaltskosten auf ihn zukommen.Aufgrund unvorhergesehener Um-stände, zum Beispiel eine Erweite-rung des Streitgegenstands, kann die-se Prognose allerdings manchmalfalsch sein. Mandanten sollten ih-ren Rechtsanwalt daher auch recht-zeitig um eine Prognose der An-waltskosten bitten.
Beispiel: Für die außergerichtlicheKorrespondenz in einer zivilrecht-lichen Angelegenheit wird im Regel-fall eine 1,3 Geschäftsgebühr berech-net. Bei einem Streitwert von 4.000Euro belaufen sich die Anwaltskos-ten nach dem RVG auf 354,90 Eurozuzüglich Umsatzsteuer und einerPostpauschale in Höhe von 20 Euro.Dabei ist es grundsätzlich egal, obnur ein Brief oder zehn Briefe ge-schrieben werden. Die Gebührengelten für die vollständige, außerge-richtliche Tätigkeit (ohne Klagever-fahren; allerdings werden dort die au-ßergerichtlichen Gebühren zur Hälf-te angerechnet). Die Gebühren stei-gen auch nicht nicht linear. Bei ei-nem Streitwert von beispielsweise900 Euro beläuft sich die 1,3 Ge-schäftsgebühr auf 84,50 Euro zuzüg-lich Umsatzsteuer und 20 Euro Post-pauschale.
Einem Rechtsanwalt ist es selbst-verständlich unbenommen, mitMandanten Vergütungsvereinbarun-

satz 1 BGB (Bürgerliches Gesetz-buch) dar, der geeignet ist, eine au-ßerordentliche Kündigung zu recht-fertigen. Arbeitgeber müssen recht-zeitig über eine krankheitsbedingteVerhinderung des Arbeitnehmers undderen voraussichtliche Dauer infor-miert werden, um Ersatz für denausgefallenen Arbeitnehmer planenzu können. Das gilt erst recht, wennder Arbeitnehmer entgegen seinerausdrücklichen Ankündigung nachdem Ende der attestierten Arbeits-unfähigkeit weiterhin tagelang unent-schuldigt fehlt.
Arbeitgeberinteresse

Das Interesse des Arbeitgebers hat-te in diesem Fall Vorrang. Das Lan-desarbeitsgericht Köln stellte fest,dass das Verhalten des Klägers auchschuldhaft war. Wie das sonstigeVerhalten des Klägers gezeigt hat,war dieser durch seine Alkoholer-krankung nicht an der ordnungsge-mäßen Wahrnehmung seiner Anzei-genpflichten gehindert.

Auch die vor Ausspruch einer frist-losen Kündigung vorzunehmendeAbwägung der gegenläufigen Inter-essen beider Vertragsteile fiel nichtzugunsten des Klägers aus. Dabeiberücksichtigte das Landesarbeitsge-richt Köln, dass das Arbeitsverhält-nis der Parteien bereits seit länge-rem gestört war. Der Kläger hatinsbesondere derart hartnäckig gegenseine Anzeigepflichten verstoßen,dass für den Beklagten Arbeitsein-sätze des Klägers in keiner Weisemehr planbar waren.
Autorin: RAin Ilona Reichert, Baden-Baden

Mietrecht - Anwaltskosten
Wie hoch sind die Anwaltskosten bei einem

Rechtsstreit im Mietrecht?
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Krankheitspflichten
Die hartnäckige Verletzung der Pflicht zur
Anzeige der Arbeitsunfähigkeit kann eine

fristlose Kündigung rechtfertigen.
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Ein Knöllchen im Ausland kann teu-er werden. Seit dem 29. Oktober2010 können Bußgeldbescheide ausallen EU-Staaten in Deutschlandvollstreckt werden. Alles was Siehierzu wissen müssen:
Wie hoch ist das Bußgeld im Aus-land? Das Bußgeld ist im Auslandhäufig sehr viel höher als inDeutschland (vergleiche ADAC-Bußgeldtabelle für Europa).
Ab welchem Betrag wird voll-streckt? Ab 70 Euro Bußgeld in-klusive Verfahrenskosten. Aus Ös-terreich können bereits Geldbußenab 25 Euro vollstreckt werden.
Werden auch Führerscheinent-zug und Fahrverbot vollstreckt?Nein, die Vollstrec-kung bezieht sichnur auf Geldsank-tionen - also aufBußgeld. Führer-scheinmaßnahmenwerden allerdings imTatortland weiterverfolgt.
Wie kann sich derBetroffene gegendie Vollstreckungwehren? Im Aus-land wird das Ver-fahren bis zu einemBußgeldbescheidoder einem Urteilentsprechend dendortigen Vorschrif-ten verfolgt. Sie sollten bereits hieretwas gegen das Bußgeld unterneh-men (zum Beispiel Einspruch ein-legen), da im Vollstreckungsverfah-ren die Rechtmäßigkeit des Bußgeld-bescheides nur eingeschränkt über-prüft wird.
Ergeht im Ausland ein Bußgeldbe-scheid oder ein Urteil, wird diesesan das Bundesamt für Justiz (BfJ)zur Vollstreckung weitergeleitet. ImVollstreckungsverfahren erhält derBetroffene einen Anhörungsbogen,in dem er darlegen muss, weshalbdie Vollstreckung für das Bußgeldunzulässig ist. Der Ursprungsbe-scheid wird nur begrenzt überprüft.Die Vollstreckung kann unzulässigsein, zum Beispiel wenn

 � das Verfahren in einer für den Be-    troffenen nicht verständlichen    Sprache durchgeführt wurde; � der Betroffene nicht über seine     Rechte belehrt wurde; � ein deutscher Kfz-Halter zuvor     im Ausland Einspruch eingelegt     hat mit der Begründung, er sei     nicht selbst der Fahrer gewesen.
Wenn das BfJ die Vollstreckung fürzulässig hält, ergeht ein Bewilli-gungsbescheid. Hiergegen kann Ein-spruch eingelegt werden. Aus demrechtskräftigen Bewilligungsbe-scheid wird dann vollstreckt.
Kann auch aus Nicht-EU-Län-dern vollstreckt werden (etwa derSchweiz)? Nein, aus Nicht-EU-

Ländern ist eine Vollstreckung inDeutschland nicht möglich. Al-lerdings sind rechtskräftige Bußgeld-bescheide im Tatortland (gleichgül-tig ob EU-Ausland oder Nicht-EU-Ausland) weiter vollstreckbar.
Wie wird das vollstreckte Buß-geld verwendet? Es bleibt im Voll-streckungsland.
Deckt die Rechtsschutzversiche-rung die Kosten der Rechtsver-folgung im Ausland wie im Voll-streckungsverfahren? Prinzipiellja. Es sollte allerdings jeweils eineDeckungszusage eingeholt werden.Wichtig ist, dass sie sofort reagie-ren, Ihre Rechtsschutzversicherunginformieren und sich mit einem An-walt in Verbindung setzen.
Autorin: RAin Erika von Heimburg,München

Verkehrsrecht - Bußgeld
Baufirmen sollten eine Bürgschaft

beziehungsweise Sicherheiten vertraglich regeln.
Private Bauherren haben das Rechtauf eine Bürgschaft beziehungswei-se eine Sicherheitsleistung. Schlies-sen sie einen Werkvertrag über ei-nen Bau / Umbau eines Hauses odereiner Eigentumswohnung mit Zah-lungsplan ab, muss der Bauunter-nehmer ihnen eine Sicherheitsleis-tung in Höhe von fünf Prozent derAuftragssumme oder eine Bürg-schaft einräumen. Darauf weist dieArbeitsgemeinschaft für Bau- undImmobilienrecht (ARGE Baurecht)im Deutschen Anwaltverein (DAV)hin.

Sicherheitsleistung
Wie aber steht es mit der Sicherheitfür die Baufirmen? Wer garantiert ih-nen, dass der Auftraggeber nach Fer-tigstellung des Werks auch zahlt?Steht ihnen auch eine Bürgschaft zu?Und wann bekommensie Sicherheiten undBürgschaft zurück?Baufirmen wie auchBauträger sollten die-se Fragen im eigenenInteresse im Vorfeldsorgfältig prüfen undentsprechende Rege-lungen möglichst indi-viduell vertraglich ver-einbaren. Es ist näm-lich ein Unterschied,ob der private Bauherrein Haus oder eineHandwerkerleistungbei der Baufirma bestellt oder ob dieBaufirma als Subunternehmer auf-tritt.
Wird ein Bauunternehmer beispiels-weise als Subunternehmer für ande-re Unternehmer tätig, so kann er eineBürgschaft nach § 648 a Bürgerli-ches Gesetzbuch (BGB) fordern.Wird der Bauunternehmer vom pri-vaten Bauherren beauftragt, musswiederum er eine gesetzliche Bürg-schaft für den Bauherren stellen. EineBürgschaft hat nur ein Ziel: Sie solldie vollständige, vertragsgemäße,rechtzeitige und ohne wesentlicheMängel hergestellte Werkleistunggarantieren.
Wird der Unternehmer beispiels-weise mit dem Bau eines schlüssel-fertigen Hauses beauftragt, hat derprivate Bauherr das Recht auf einenSicherheitseinbehalt in Höhe vonfünf Prozent der Auftragssumme

Immobilienrecht - Bürgschaft
Geblitzt im Ausland:

EU-weite Vollstreckung beim Bußgeld.
oder eine Bürgschaft. Bei der Bürg-schaft muss der Bauherr darauf ach-ten, dass sie im Fall der Insolvenzdes Bauunternehmers auch wirklichetwas wert ist. Beim Sicherheitsein-behalt muss der Bauunternehmerseinerseits daran denken, dass er dieeinbehaltene Summe zum Schlussauch wirklich bekommt.

Hinterlegung
Der Gesetzgeber hat zwar das Rechtauf die Sicherheitsleistung geregelt,aber nicht, in welcher Form das ein-behaltene Geld vom privaten Bau-herrn angelegt oder aufbewahrt wer-den muss. Ein Sperrkonto ist emp-fehlenswert, damit der Bauunterneh-mer sein Geld zum Schluss auch be-kommt, falls der Bauherr nach demEinzug nicht mehr liquide ist. Bau-firmen sollten immer schriftlich re-

geln, welche Sicherheiten der Unter-nehmer stellt, und wie der Bauherrdamit umgeht. Entscheiden sich dieVertragspartner für eine Bürgschaft,muss der Unternehmer auch die Kos-ten für die Stellung der Bürgschaftübernehmen. Dies hat der Gesetzge-ber zum Schutz der privaten Bau-herren als Verbraucher so geregelt.
Die Kosten für die Stellung der Bürg-schaft oder einer anderen Sicherheits-leistung können ins Angebot einkal-kuliert werden. Jede Bürgschaft soll-te nach der abnahmereifen Herstel-lung des Werks zurückgegeben, jedeSicherheitsleistung ausbezahlt wer-den. Bauhandwerker oder Bauträgersollten auch diese Modalitäten immerschriftlich vorab vereinbaren, damitsie nach erbrachter Leistung auchwirklich das gesamte, ihnen zuste-hende Geld bekommen.
Autorin: RAin Sabina Böhme, Berlin
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

auch die Risiken aufzeigt, die mit demEingriff verbunden sein können. Dassollte zu dem Zeitpunkt geschehen,zu dem der Patient auch von demZeitpunkt des Eingriffs erfährt
Risiken

 Eine erst später erfolgte Aufklärungist zwar nicht in jedem Fall verspä-tet; eine hierauf erfolgte Einwilligungist jedoch nur wirksam, wenn derPatient unter den jeweils gegebenenUmständen noch ausreichend Gele-genheit hat, sich innerlich frei zu ent-

scheiden. Je nach den Vorkenntnis-sen des Patienten von dem bevor-stehenden Eingriff genügt eine Auf-klärung im Verlauf des Vortages vordem Eingriff. Das ist in der Regelausreichend, jedenfalls wenn sie zueiner Zeit erfolgt, zu der sie demPatienten die Wahrung seines Selbst-bestimmungsrechts erlaubt.
Aufklärungsgespräche am Vorabendeiner Operation sind jedoch stetsverspätet, wenn der aufklärende Arztden Patienten dabei erstmals und fürdiesen überraschend auf gravierendeRisiken hinweist. So reicht zum Bei-spiel die erst am Vortag einer Opera-tion zur Entfernung eines Tumorserfolgte Information des Patientenüber das dabei bestehende Erblin-dungsrisiko nicht aus, um die Ent-scheidungsfreiheit des Patienten zugewährleisten.
Eine Aufklärung bei stationärer Be-handlung, die erst am Tag des opera-

Kommen zur zahnärztlichen Versor-gung von Zahnlücken mehrere Al-ternativen des Zahnersatzes in Be-tracht, so hat der Zahnarzt den Pa-tienten darauf hinzuweisen. Dabeigeht es insbesondere um unter-schiedliche Beanspruchungen desPatienten durch die Behandlung.
Behandlungsalternativen

Ist etwa eine Neuversorgung desOberkiefers gegenüber einer bloßenTeilerneuerung überhaupt notwen-dig, bestehen regelmäßig verschiede-ne Optionen
 - die Entfernung wurzelbehandel-   ter Zähne und damit die Reduk-   tion auf wenige �Restzähne� mit    nachfolgender Einbringung einer   ausgedehnten Teilprothese,
 - die Befestigung der Prothese über   Klammern oder mit einem �Ge-   schiebe�,
 - der Einsatz einer durch Teleskop-    kronen getragenen Teilprothese    oder
 - der - mit höheren Kosten verbun-   dene - Einsatz von Implantaten,   insbesondere von implantatge-   stützten Brücken.
Der Zahnarzt hat die bestehendenAlternativen mit dem Patienten auchdann zu erörtern, wenn eine einzel-ne der in Betracht kommenden Al-ternativen zu einer höheren Kosten-belastung führt. Er darf nicht ein-fach unterstellen, der Patient wün-sche in jedem Fall die vom Zahnarztentwickelte Lösung. Insbesonderewenn eine der Alternativen eine hö-here Erfolgschance bietet, muss derZahnarzt seinen Patienten auf dieseMöglichkeit hinweisen. Auch wennein Kassenpatient diese nur gegenZahlung eines höheren Eigenanteilsbekommen kann.
Wenn keine wesentlichen Unter-schiede der in Betracht kommendenBehandlungsmethoden bestehen,muss über eine mögliche, anderwei-tige Behandlungsmethode nicht auf-geklärt werden. So stellt zum Bei-spiel bei der Implantation einerKnieendoprothese eine Arthrodese(Versteifung) gegenüber der Endo-

prothese keine ernsthafte Behand-lungsalternative dar. Während dieArthrodese mit einer völligen Ein-steifung des Knies verbunden ist,kann mit der Endoprothese die Be-weglichkeit des Knies verbessertwerden. Längsrisse im Meniskusge-webe bei degenerativer Veränderungdes Gewebes rechtfertigen in Abhän-gigkeit vom Alter und dem Aktivi-tätsbedürfnis des Patienten auchdann eine Meniskusteilresektion,wenn der Patient nur über gelegent-lich auftretende Kniegelenkbe-

schwerden klagt. In solchen Fällenstellen ein bloßes Zuwarten, einekonservative Behandlung sowie eineMeniskusnaht beziehungsweise eineMeniskusrefixation keine ernsthaf-te, aufklärungspflichtige Alternativedar.
Über einzelne Behandlungstechnikenoder Behandlungsschritte muss derArzt grundsätzlich nicht aufklären.So muss der Arzt über die Möglich-keit der Verwendung verschiedenerMaterialkombinationen bei einerTotalendoprothese nicht von sichaus aufklären. Hierbei handelt es sichregelmäßig nicht um Behandlungsal-ternativen mit jeweils wesentlichunterschiedlichen Belastungen desPatienten oder wesentlich unter-schiedlichen Risiken und Erfolgs-chancen. Der Schutz des Selbstbe-stimmungsrechts des Patienten er-fordert grundsätzlich, dass ein Arzt

tiven Eingriffs erfolgt, ist - von Not-fällen abgesehen - regelmäßig zuspät. Bei einer ambulanten Behand-lung kann je nach den Vorkenntnis-sen des Patienten eine Aufklärungam Tag des Eingriffs genügen, wennnach den Gesamtumständen hinrei-chend Zeit bleibt, das Für und Wi-der eigenverantwortlich abzuwägen.So ist eine Aufklärung drei Stundenvor dem Eingriff, der mit dem Risi-ko von Nervenverletzungen verbun-den ist, nicht zu beanstanden, wennder Patient bereits mehrfach in ver-gleichbarer Weise operiert wordenist.
Notoperation

Bei Notoperationen kann ein Auf-klärungsgespräch naturgemäß nichtoder nur kurzfristig vor dem Eingriffdurchgeführt werden. Im Übrigen istregelmäßig von einer mutmaßlichenEinwilligung des Patienten zur Vor-nahme einer lebensnotwendigenNotoperation auszugehen. Der Pa-tient darf auch ohne ausdrücklicherklärte Einwilligung behandelt wer-den, wenn sich das Aufklärungsbe-dürfnis erst intraoperativ heraus-stellt und der Operateur annehmendarf, dass der Patient bei entspre-chender Aufklärung in den Eingriffeingewilligt haben würde. Dabei darfsich der Arzt am Bild eines verstän-digen Patienten orientieren. In denFällen, in denen präoperativ keinehinreichenden Anhaltspunkte füreine konkrete, intraoperative Ope-rationserweiterung vorliegen, reichtder zuvor erteilte, pauschale Hin-weis auf das Risiko von Operations-erweiterungen oder Nachoperatio-nen grundsätzlich aus.
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Medizinrecht - Patientenaufklärung
Ein Zahnarzt ist verpflichtet vor einer prothetischen Versorgung

auf medizinisch gleichermaßen indizierte Alternativen hinzuweisen.


